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 8. stellt fest, dass davon ausgegangen werden kann, dass 
die Bundesrepublik Jugoslawien an dem gemäß Resolution 
47/217 der Generalversammlung geschaffenen Reservefonds 
für Friedenssicherungsmaßnahmen einen Anteil hat8; 

 9. stellt außerdem fest, dass gemäß Resolution 47/217 
der Generalversammlung die Veranlagung Tuvalus für den Re-
servefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen durch die An-
wendung seines ersten Beitragssatzes für Friedenssicherungs-
einsätze auf die genehmigte Höhe des Fonds zu berechnen ist. 

F 

 Die Generalversammlung 

 1. beschließt, die Überprüfung anderer auf der einund-
sechzigsten Tagung des Beitragsausschusses zu behandelnder 
Angelegenheiten auf ihrer wiederaufgenommenen fünfundfünf-
zigsten Tagung fortzusetzen; 

 2. beschließt außerdem, die Behandlung des Vorschlags 
zur Wiedereinsetzung der Zwischenstaatlichen Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Anwendung des Grundsatzes der Zahlungs-
fähigkeit während ihrer wiederaufgenommenen fünfund-
fünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 55/180 
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8 Siehe auch A/51/778. 
9 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von Nigeria 
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der 
Gruppe der 77 sind, sowie Chinas) im Ausschuss eingebracht. 

55/180. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon10 und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen11, 

 eingedenk der Resolution 425 (1978) des Sicherheitsrats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon einrichtete, sowie der späteren 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe ver-
längerte, zuletzt Resolution 1310 (2000) vom 27. Juli 2000, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom 21. April 1978 
über die Finanzierung der Truppe sowie auf ihre danach verab-
schiedeten diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
54/267 vom 15. Juni 2000, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni 
1997, 52/237 vom 26. Juni 1998, 53/227 vom 8. Juni 1999 und 
54/267, 

 sowie in Bekräftigung dessen, dass es sich bei den Kosten 
der Truppe um Ausgaben der Organisation handelt, die nach 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin gehend, 
dass zur Deckung der Ausgaben für die Truppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich wei-
ter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig größerer 
Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaftlich weniger 
entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße imstande sind, 
zu solchen Einsätzen beizutragen, 

 eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Gene-
ralversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des Si-
cherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

 mit Genugtuung feststellend, dass freiwillige Beiträge für 
die Truppe entrichtet wurden, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann, 

 besorgt darüber, dass es für den Generalsekretär nach wie 
vor schwierig ist, den Zahlungsverpflichtungen für die Truppe, 
wozu auch die Kostenerstattung an die derzeitigen und die frü-
heren truppenstellenden Staaten gehört, regelmäßig nachzu-
kommen, 

 
10 A/55/482. 
11 A/55/516. 
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 sowie besorgt darüber, dass die Ausgabereste auf dem Son-
derkonto für die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon zur Deckung der Ausgaben der Truppe herangezogen 
wurden, um den Einnahmenausfall infolge der Nichtzahlung 
oder verspäteten Zahlung von Beiträgen durch die Mitglied-
staaten auszugleichen, 

 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Inter-
imstruppe der Vereinten Nationen in Libanon per 31. Oktober 
2000, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Hö-
he von 139,4 Millionen US-Dollar, was 3,9 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge von der Aufstellung der Truppe bis zu 
dem am 31. Dezember 2000 endenden Zeitraum entspricht, 
stellt fest, dass etwa 21 Prozent der Mitgliedstaaten ihre veran-
lagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle 
anderen Mitgliedstaaten, die es betrifft, insbesondere die Mit-
gliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge si-
cherzustellen; 

 2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, dass 
Israel ihre Resolutionen 51/233, 52/237, 53/227 und 54/267 
nicht befolgt hat; 

 3. betont nochmals, dass Israel sich genauestens an ihre 
Resolutionen 51/233, 52/237, 53/227 und 54/267 halten soll; 

 4. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten 
Beiträge in voller Höhe entrichtet haben; 

 5. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 6. fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Truppe vollständig und pünktlich entrichtet wer-
den; 

 7. verleiht ihrer Besorgnis über die Verzögerungen Aus-
druck, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit 
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

 8. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind; 

 9. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit 
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen 
können; 

 10. ersucht den Generalsekretär, so weit wie möglich von 
den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in der Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) Ge-
brauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Truppe 
auf ein Mindestmaß zu beschränken, und ersucht den Gene-

ralsekretär zu diesem Zweck, die Anwendung des Systems zur 
Verwaltung von wesentlichen Geräten bei allen Friedenssiche-
rungsmissionen im Einklang mit ihrer Resolution 52/1 A vom 
15. Oktober 1997 zu beschleunigen; 

 11. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen11 an; 

 12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Truppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung 
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen 
zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Dienstposten 
des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den 
Erfordernissen der Truppe; 

 14. ersucht den Generalsekretär erneut, das Erforderliche 
zu veranlassen, um sicherzustellen, dass Ziffer 8 ihrer Resolu-
tion 51/233, Ziffer 5 ihrer Resolution 52/237, Ziffer 11 ihrer 
Resolution 53/227 und Ziffer 14 ihrer Resolution 54/267 voll 
umgesetzt werden, betont nochmals, dass Israel den auf den 
Vorfall vom 18. April 1996 in Kana zurückzuführenden Betrag 
von 1.284.633 Dollar zu zahlen hat, und ersucht den General-
sekretär, der Versammlung auf ihrer wiederaufgenommenen 
fünfundfünfzigsten Tagung über diese Angelegenheit Bericht 
zu erstatten; 

 15. beschließt, für das Sonderkonto für die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon zusätzlich zu dem 
von der Versammlung in ihrer Resolution 54/267 bereits veran-
schlagten Betrag von 146.833.694 Dollar brutto 
(141.889.841 Dollar netto) den Betrag von 86.758.400 Dollar 
brutto (86.301.300 Dollar netto) für die Erweiterung der Trup-
pe während des Zeitraums vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 
zu veranschlagen; 

 16. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des nach ihrer Resolution 54/267 bereits ver-
anlagten Betrags von 85.652.987 Dollar brutto 
(82.769.071 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 
bis 31. Januar 2001 den zusätzlichen Betrag von 
50.609.069 Dollar brutto (50.342.425 Dollar netto) unter den 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der Grup-
pen zu veranlagen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 
43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 
45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember 
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 49/249 A vom 
20. Juli 1995, 49/249 B vom 14. September 1995, 50/224 vom 
11. April 1996, 51/218 A bis C vom 18. Dezember 1996 und 
52/230 vom 31. März 1998 sowie in ihren Beschlüssen 
48/472 A vom 23. Dezember 1993, 50/451 B vom 23. Dezem-
ber 1995 und 54/456 bis 54/458 vom 23. Dezember 1999 ge-
ändert worden ist, wobei auf einen Teil dieses Betrags, nämlich 
43.379.202 Dollar brutto (43.150.650 Dollar netto), den auf 
den am 31. Dezember 2000 endenden Zeitraum entfallenden 
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Betrag, der Beitragsschlüssel für das Jahr 200012 angewandt 
wird und auf den Restbetrag, das heißt 7.229.867 Dollar brutto 
(7.191.775 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. bis 
31. Januar 2001, der Beitragsschlüssel für das Jahr 200113; 

 17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den geschätz-
ten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 266.644 Dollar, die für die Truppe für den Zeitraum vom 
1. Juli 2000 bis 31. Januar 2001 gebilligt worden sind, auf ihre 
Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist, wobei 
228.552 Dollar auf den am 31. Dezember 2000 endenden Zeit-
raum und der Restbetrag, das heißt 38.092 Dollar, auf den Zeit-
raum vom 1. bis 31. Januar 2001 entfallen; 

 18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Truppe über den 31. Januar 2001 
hinaus zu verlängern, als Ad-hoc-Regelung und unter Be-
rücksichtigung des nach ihrer Resolution 54/267 bereits veran-
lagten Betrags von 61.180.707 Dollar brutto (59.120.770 Dol-
lar netto) für den Zeitraum vom 1. Februar bis 30. Juni 2001 
den zusätzlichen Betrag von 36.149.331 Dollar brutto 
(35.958.875 Dollar netto) nach dem in dieser Resolution fest-
gelegten Schema und unter Berücksichtigung des Beitrags-
schlüssels für das Jahr 200113 zu einem monatlichen Satz von 
7.229.867 Dollar brutto (7.191.775 Dollar netto) unter den 
Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten 
im Steuerausgleichsfonds aus den geschätzten zusätzlichen 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 190.456 Dol-
lar, die für den Zeitraum vom 1. Februar bis 30. Juni 2001 für 
die Truppe gebilligt worden sind, auf die Veranlagung der Mit-
gliedstaaten nach Ziffer 18 anzurechnen ist; 

 20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Truppe beteiligt ist; 

 22. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 23. beschließt, während ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Finanzierung der Friedenssicherungstruppen 
der Vereinten Nationen im Nahen Osten" den Unterpunkt "In-
terimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon" weiter zu be-
handeln. 

 
12 Siehe Resolutionen 52/215 A und 54/237 A. 
13 Von der Generalversammlung zu verabschieden. 

RESOLUTION 55/220 
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55/220. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse 
sowie Berichte des Rates der Rechnungsprüfer 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 50/222 vom 11. April 
1996, 51/218 E vom 17. Juni 1997, 52/212 B vom 31. März 
1998, 53/204 vom 18. Dezember 1998, 53/221, Abschnitt VIII, 
vom 7. April 1999 und 54/13 B vom 23. Dezember 1999, 

 nach Behandlung, für den am 31. Dezember 1999 endenden 
Zeitraum, der Finanzberichte und der geprüften Rechnungsab-
schlüsse der Vereinten Nationen15, des Internationalen Han-
delszentrums UNCTAD/WTO16, der Universität der Vereinten 
Nationen17, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen18, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen19, des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten20, des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der 
Vereinten Nationen21, der vom Hohen Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen verwalteten freiwilligen Fonds22, des 
Fonds des Umweltprogramms der Vereinten Nationen23, des 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen24, der Stiftung der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen25, des 
Fonds des Programms der Vereinten Nationen für internationa-
le Drogenkontrolle26, des Büros der Vereinten Nationen für 
Projektdienste27, des Internationalen Strafgerichts zur Verfol-
gung der Personen, die für Völkermord und andere schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 
1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, 
die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von 
Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige 
Verstöße verantwortlich sind28, des Internationalen Strafge-
richts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht29, der Berichte 
 
14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
15Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, 
Beilage 5 (A/55/5), Bd. I. 
16 Ebd., Bd. III. 
17 Ebd., Bd. IV. 
18 Ebd., Beilage 5A (A/55/5/Add.1). 
19 Ebd., Beilage 5B (A/55/5/Add.2). 
20 Ebd., Beilage 5C  und Korrigendum (A/55/5/Add.3 und Korr.1). 
21 Ebd., Beilage 5D (A/55/5/Add.4). 
22 Ebd., Beilage 5E (A/55/5/Add.5). 
23 Ebd., Beilage 5F (A/55/5/Add.6). 
24 Ebd., Beilage 5G (A/55/5/Add.7). 
25 Ebd., Beilage 5H (A/55/5/Add.8). 
26 Ebd., Beilage 5I (A/55/5/Add.9). 
27 Ebd., Beilage 5J (A/55/5/Add.10). 
28 Ebd., Beilage 5K (A/55/5/Add.11). 
29 Ebd., Beilage 5L (A/55/5/Add.12). 
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